
Die Sachverständigen des USV e.V. Peter Meyer, Frank Widmayer und Dr. Philipp Beck haben ein

gemeinsames Anschreiben an Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen für Kunststoffe entwickelt.

Hintergrund ist das Kunststoffverpackungen, Kunststoffverbunde, Papierverbunde und Flüssigkeits-

kartons in geeigneten Anlagen einer Verwertung zuzuführen sind. Die Anlageneignung ist unter

Ausweisung der Verwertungswege/Verfahrensart mit einem Zertifikat gem. Pos. 4.4.3 der LAGA-

Mitteilung Nr. 37 zu belegen und hierauf basierend der Anteil der werkstofflich, energetisch und

rohstofflich verwerteten Verpackungsabfälle zu ermitteln. Im Bereich der Kunststoffe und

Kunststoffverbunde hat der Ausschuss für Produktverantwortung (APV) in seinen Beschlüssen vom

15./16.01.2013 und 04./05.06.2013 konkretisierende Vorgaben für die Ermittlung der

Kunststoffverwertungsquote gemacht (siehe APV-Schreiben) Hiernach ist für die Quotenberechnung

die Zuführungsmenge zum angegeben Verwertungsverfahren heranzuziehen.
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Geänderte Anforderungen bei Erst- und Wiederholungs-

zertifizierungen von Aufbereitungs- und Verwertungs-

anlagen für Kunststoff- und Verbundverpackungen gem. 

Zif. 4.4.3 der LAGA Mitteilung Nr. 37 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Bund-/ Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA/APV) hat auf 

den letzten zwei Sitzungen Beschlüsse gefasst, von denen Sie als 

Aufbereitungs- oder Verwertungsanlage für Kunststoff- oder 

Verbundverpackungen sowie als Systembetreiber unmittelbar 

betroffen sind. Die entsprechenden Beschlüsse sind auf unserer 

hompage hinterlegt.  

Als Sachverständige für Verpackungsentsorgung, die mit der 

Prüfung der Mengenstromnachweise mehrerer dualer Systeme 

beauftragt sind und entsprechende Anlagenzertifizierungen gem. 

LAGA M 37 durchführen, möchten wir Sie mit diesem gemeinsamen 

Schreiben auf die aktuellen Beschlüsse der LAGA/APV und die 

hieraus resultierenden Änderungen bei der Erst- und Wieder-

holungszertifizierung von Anlagen hinweisen. Mögliche Übergangs-

fristen sind am Ende des Schreibens benannt. 

1. Die Zertifikate gem. Zif. 4.4.3 der LAGA-Mitteilung Nr. 37 

müssen zukünftig zusätzlich zu den dort bereits 

aufgelisteten Punkten mindestens folgende Informationen 

in Bezug auf die angelieferten Verpackungsmaterialien 

ausweisen  [ggf. differenziert nach Spezifikation (Folie, PP, 

PE etc.)]: 

 Anteil werkstoffliche Produktausbeute/Verwertung, 

 Anteil rohstoffliche Produktausbeute/Verwertung,  

 Anteil energetische Produktausbeute/Verwertung 

 Zusätzlich wird die Ausweisung der Reste/Verluste 

im Zertifikat als erforderlich erachtet. 

KS-AUFBEREITER /VERWERTER / SYSTEME / 

BRANCHENLÖSUNGEN. 

AN DIE GESCHÄFTSLEITUNG  

STRASSE 

D – PLZ + ORT  
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2. Die Berechnung der werkstofflichen, energetischen und rohstofflichen 

Produktausbeute sowie der Reste/Verluste haben einheitlich zu erfolgen, d.h.:  

 Grundlage für die Berechnung der werkstofflichen, rohstofflichen und 

energetischen Verwertung ist die Produktausbeute des Verwertungs-

verfahrens (nicht die Zuführung zur Verwertungsanlage), 

 Die gegenwärtig in den Produktspezifikationen der dualen Systeme als 

zulässig definierten Störstoffanteile können als „Toleranz“ zur Berechnung der 

Verwertung/Produktausbeute herangezogen werden (bei Folie beträgt diese 

z.B. 8%). 

Bitte achten Sie bei Ihrer Erst- oder Folgezertifizierung auf die Einhaltung der 

entsprechenden Vorgaben, damit die gestellten Anforderungen auch bei der 

Mengenstromprüfung der dualen Systeme umgesetzt werden können und es nicht zu 

pauschalen Abzügen kommt.  

Die APV-Beschlüsse sind für die prüfenden Sachverständigen ab sofort bindend (Bekannt-

gabe des APV-Beschlusses am 05.06.13). Für uns heißt dies, dass: 

 die noch bestehenden Anlagenzertifikate weiterhin akzeptiert werden, soweit in den 

dazugehörigen Berichten oder durch zusätzliche Sachverständigen-Bestätigung die 

o.g. Informationen zu den Verwertungsquoten entnommen werden können, 

 bei Zertifikaten, die ab Juli 2013 ausgestellt werden, die o.g. Informationen auf dem 

Zertifikat benannt werden müssen. 

Bei Zertifikaten, die den o.g. Anforderungen nicht entsprechen, werden im Rahmen der 

Mengenstromprüfungen der Systeme in Abstimmung zwischen uns als Gutachtern und den 

Systembetreibern nach Prüfung des Einzelfalls ggf. Abzüge von den Verwertungsquoten 

vorgenommen.  

Wir hoffen, dass sich die LAGA/APV Anforderungen in Ihrem Unternehmen problemlos 

umsetzen lassen und stehen Ihnen für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 
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